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Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt 02.02.2023

öffentlich Vorlage Nr. 003/2023-2

Stand 24.01.2023

Betreff Beratung des Haushaltes 2023/2024 in den Fachausschüssen

Beschlussentwurf

Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt
1. nimmt den Entwurf des Haushaltes 2023/ 2024 zu den Produktbereichen und

Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und
2. empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, dem Rat zu empfehlen, die

Haushaltsansätze zu verabschieden.

Sachverhalt

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 den Entwurf der Haushaltssatzung 2023/2024
mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die
Fachausschüsse verwiesen.
Die Beratung des Haushaltes im Haupt- und Finanzausschuss ist am 09.03.2023
vorgesehen.

Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt ist für folgende Produktbereiche /
Produktgruppen zuständig:

1.04 Produktbereich Kultur
Nr. Produkt-Gruppe
1.04.01 Kulturförderung (Seiten 192 bis 194 des Haushaltsplanentwurfes)
1.04.03 Büchereien (Seiten 202 bis 206 des Haushaltsplanentwurfes)

1.08 Produktbereich Sportförderung
Nr. Produkt-Gruppe
1.08.01 Sport (Seiten 250 bis 252 des Haushaltsplanentwurfes)
1.08.02 Bäder (Seite 253 des Haushaltsplanentwurfes)

Verwaltungsseitige Änderungen sind nicht erforderlich.

Die Produktgruppen umfassen im Wesentlichen Aufgaben zur
 Kulturförderung wie Brauchtumsveranstaltungen sowie Zuschüsse an das Bornheimer

Kulturforum und die Bornheimer Musikschule,
 Leistungen der Stadtbücherei
 Förderung des Sports (Benutzungsgebühren, Zuschüsse an Vereine sowie

Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Sportplätzen und Sporthallen)
 Bäder (Eigentum an der Immobilie "Hallenfreizeitbad")

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen des Haushaltsplanentwurfes verwiesen.
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Die in der Anlage zur Produktgruppe 1.08.01 Sport auf Seite 2 ausgewiesenen Erläuterungen
der Transferaufwendungen von 127.100 EUR umfassen ferner 15.000 EUR für Auflösung
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für sechs Kunstrasenplätze.

Die konzeptionellen Arbeiten zur Ertüchtigung des Hallenfreizeitbades dauern an.
Derzeit ist die Erstellung eines Energiekonzeptes beauftragt, das der Stadt bis Ende Februar
2023 vorzulegen ist.
Gleichzeitig werden zur Zeit Angebote von Architekturbüros mit Erfahrungen im Bäderbau
angefragt, die eine überschlägige Kostenschätzung abgeben sollen, um das Ergebnis noch
in die Haushaltsberatungen einfließen lassen zu können.
Auf dieser Grundlage soll die weitere Erörterung im ganztägigen Haupt- und
Finanzausschuss am 9. März 2023 erfolgen. In die Erörterung sollen auch Aspekte eines
Investorenmodells einbezogen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Ergeben sich aus den vorgelegten Unterlagen zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024.

Auswirkungen auf das Klima

1. Grundeinschätzung

Mit dem Vorhaben ist keine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 3.
Mit dem Vorhaben ist eine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 2.

2. Klima-Test
Die mit dem Vorhaben verbundene klimarelevante Wirkung ist

positiv
negativ

→ weiter bei 3.

3. Begründung

Anlagen zum Sachverhalt

Auszüge Haushaltsplanentwurf (zuständige Produktbereiche/-gruppe)


